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EinleitungEinleitung

In Deutschland existiert kein Gesetz zum Arbeitskampf. Daher sind die recht-
lichen Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Streiks ausschließlich durch Gerichts-
entscheidungen entwickelt worden. Bereits 1955 befand das Bundesarbeitsgericht, 
dass ein Streik in bestimmten Grenzen erlaubt sein müsse und ein sozialadäqua-
tes Mittel sein könne.1 Das Gericht stellte fest, dass der durch eine Gewerkschaft 
organisierte Streik legitim sei und zu einer Suspendierung der Hauptpflichten der 
streikenden Arbeitnehmer führe. Noch in der Weimarer Republik verletzte der 
Streik generell die Hauptpflichten des Arbeitnehmer, so dass diese entweder vor 
dem Streik ihr Arbeitsverhältnis kündigen mussten oder arbeitsrechtliche Kon-
sequenzen wie Kündigungen oder Schadensersatzforderungen des Arbeitgebers 
zu befürchten hatten.

Anstatt diese Weiterentwicklung des Streiks am Grundgesetz oder an einem 
einfachen Gesetz festzumachen, soll sich das Bundesarbeitsgericht unter Füh-
rung seines Präsidenten Nipperdey zunächst an sozialethischen Maßstäben ori-
entiert haben.2 Diese hatte Nipperdey selbst im Rahmen einer zuvor von ihm 
veröffentlichen „Lehre der Sozialadäquanz“ aufgestellt.3 Zu den später durch das 
Bundesarbeitsgericht entwickelten Kriterien gehört insbesondere, dass nur ein 
gewerkschaftlicher Streik legitim ist. Der nichtgewerkschaftliche Streik sei hin-
gegen rechtswidrig und führe zu einer deliktsrechtlichen Schadensersatzhaftung 
der Arbeitnehmer nach § 823 Abs. 1 BGB und unter Umständen zur verhaltensbe-
dingten Kündigung der Arbeitnehmer.4 Demnach bedürfen Arbeitnehmer einer 
Gewerkschaft, um rechtmäßig streiken zu können. Diese Einordnung des Streiks 
als Gewerkschaftsmonopol wird bis heute – trotz zwischenzeitlicher Zuordnung 
des Streiks zu Art. 9 Abs. 3 GG – mehrheitlich durch die Rechtsprechung und die 
Wissenschaft vertreten.

Die praktische Relevanz des nichtgewerkschaftlichen Streiks zeigt jedoch ein 
Streik von über 760 Mitarbeitern des Bremer Mercedes Werks in der Nacht vom 
11. auf den 12. Dezember 2014. Dieser nichtgewerkschaftliche Streik wurde da-

1 BAG GS, Beschl. v. 28. 01. 1955, GS 1/54, NJW 1955, 882, 883.
2 Vgl. Deinert/Kittner, in: FS Lörcher, S. 287; Dieterich, in: FS Jaeger, S. 101 f.; Kitt-

ner, in: FS Jaeger, S. 504.
3 Nipperdey, Gutachten Zeitungsstreik, S. 41 ff.
4 Siehe nur BAG, Urt. v. 20. 12. 1963, 1 AZR 428/62, NJW 1964, 883, 886; BAG, Urt. 

v. 21. 10. 1969, 1 AZR 93/68, NJW 1970, 486; BAG, Urt. v. 14. 2. 1978, 1 AZR 76/76, NJW 
1979, 236.
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durch ausgelöst, dass die zuständige Gewerkschaft IG Metall einen geplanten 
Arbeitskampf nicht unterstützen wollte. Das Ziel der streikenden Arbeitnehmer 
war unter anderem, die Auslagerung von 140 bestehenden Logistikarbeitsplätzen 
an Fremdfirmen zu verhindern und die zukünftige Vergabe von Leiharbeitsplät-
zen zu reduzieren.5 Mehrere Arbeitnehmer erhielten infolge des Streiks Abmah-
nungen, gegen die über 30 Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht Bremen Klage 
einlegten (Aktenzeichen: 6 Ca 6166/15). Das Arbeitsgericht wies die Klage am 
16. 2. 2016 insbesondere mit der Begründung ab, die streikende Arbeitnehmer-
gruppe habe keine „ernsthafte Verhandlung“ mit Mercedes geführt.6 Die dagegen 
eingelegte Berufung wies das Bremer Landesarbeitsgericht am 9. 3. 2017 (2 Sa 
67/16) zurück, da Mercedes in der Zwischenzeit die Abmahnung aus der Perso-
nalakte entfernt hatte und sich daher der ursprüngliche Klagegrund erledigt hatte. 
In seiner Pressemitteilung wies das Landesarbeitsgericht Bremen allerdings aus-
drücklich darauf hin, dass mit dem Urteil keine Entscheidung über die Verein-
barkeit des durch Richterrecht geprägten deutschen Arbeitskampfrechts mit völ-
kerrechtlichen Vorgaben verbunden sei.7 Damit ließ das Gericht die Tür zu einer 
Überprüfung des streikrechtlichen Gewerkschaftsmonopols ausdrücklich offen. 
Laut dem Vorsitzenden Richter des Landesarbeitsgerichts Bremen ist das Gericht 
nur aus prozessualen Gründen nicht in der Lage gewesen, über diese „sicherlich 
hoch spannende Frage“ zu entscheiden.8

Geht man von dem durch das Bundesverfassungsgericht bestätigten verfas-
sungsrechtlichen Schutz des Streiks durch Art. 9 Abs. 3 GG aus,9 verwundert eine 
Einschränkung des Streikrechts auf Gewerkschaften tatsächlich, da das Grund-
recht allgemein Arbeitnehmerkoalitionen schützt und nicht nur Gewerkschaften. 
Der Koalitionsbegriff ist anerkanntermaßen weiter als der Gewerkschaftsbegriff. 
Nach der im Folgenden zu entwickelnden Auffassung kann der Koalitionsbegriff 
unter bestimmten Voraussetzungen sogar erfüllt sein, wenn sich Arbeitnehmer 
„ad-hoc“ zu einem gemeinsamen Zweck zusammenschließen.

5 Siehe dazu die Pressemitteilung des Arbeitsgerichts Bremen unter http://www.ar 
beitsgericht.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pressemitteilung_16_02_2016.pdf, Abruf am 
31. 5. 2016.

6 Siehe dazu die Pressemitteilung des Arbeitsgerichts Bremen unter http://www.
arbeitsgericht.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pressemitteilung_16_02_2016.pdf, Ab-
ruf am 31. 5. 2016; aus der Presse: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/
mercedes-streik-gericht-weist-klage-gegen-abmahnungen-ab/12971880.html, Abruf am 
31. 5. 2016.

7 Siehe dazu die Pressemitteilung unter http://www.landesarbeitsgericht.bremen.de/
sixcms/media.php/13/Pressemitteilung%20vom%2009.pdf, Abruf am 10. 3. 2017.

8 So die Wiedergabe der Urteilsbegründung auf http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/
lag-bremen-2sa6716-streik-verbandsfrei-streikaufruf-mercedes/, Abruf am 10. 3. 2017.

9 Erstmals BVerfG, Urt. v. 26. 6. 1991, 1 BvR 779/85, NZA 1991, 809, 810 (Arbeits-
kampf); BVerfG, Beschl. v. 02. 03. 1993, 1 BvR 1213/85, NJW 1993, 1379, 1380 (Streik).
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Zusätzlich wird der Einfluss des Völkerrechts auf das deutsche Streikrecht 
immer größer und es ist zu fragen, ob das Gewerkschaftsmonopol auch vor die-
sem Hintergrund bestehen kann. Das Ministerkomitee des Europarats und das 
Europäische Komitee für soziale Rechte haben die deutsche Rechtslage bereits 
mehrfach kritisiert und mit Verweis auf den weiten Schutz des Streiks durch die 
Europäische Sozialcharta gefordert, den zwingenden Tarifbezug und die Bin-
dung des Streiks an Gewerkschaften aufzuheben.10 Unter diesem Einfluss hat das 
Bundesarbeitsgericht zumindest in zwei Urteilen angedeutet, dass das Verständ-
nis vom Streik als rein tarifvertragliches Hilfsinstrument einer „erneuten Über-
prüfung“11 bedürfen könnte. In einem anderen Bereich des Streikrechts hat das 
Völkerrecht zudem bereits eine tiefgreifende Diskussion zum nationalen Recht 
hervorgerufen. So war das Bundesverwaltungsgericht – anders als das nachfol-
gende Bundesverfassungsgericht – der Ansicht, dass das deutsche Verbot von 
Beamtenstreiks nicht mit der Gewerkschaftsfreiheit aus Art. 11 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention vereinbar sei und der deutsche Gesetzgeber die ent-
gegenstehenden nationalen Regelungen modifizieren müsse.12

Diese unterschiedlichen Einflüsse erfordern eine neue dogmatische Herleitung 
des streikrechtlichen Schutzes in Deutschland und die Analyse, ob die zwingende 
Bindung des Streiks an Gewerkschaften zulässig ist. Dabei muss beiden – den 
verfassungsrechtlichen und den völkerrechtlichen Vorgaben – zu größtmöglicher 
Wirksamkeit verholfen werden. Insbesondere dürfen die schutzwürdigen Interes-
sen der Arbeitgeber als Vertrags- und Verhandlungspartner der Arbeitnehmersei-
te dabei nicht unberücksichtigt bleiben. Insgesamt soll diese Arbeit ein dogma-
tisches Modell für den Streik entwickeln, das ihn „widerspruchsfrei und in den 
Folgen stimmig in die Wert- und Gestaltungsmaximen der geltenden nationalen 
Ordnung und ihrem supranationalen Rechts- und Entfaltungsraum einfügt“13.

10 Siehe zur Kritik des Ministerkomitees Recommendation No R Chs (98) 2 on the 
application of the European Social Charter by Germany during the period 1993 – 94 (13th 
supervision cycle – part IV); zur Kritik des EKSR Conclusions XV-1 (2001), Germany, 
Article 6 – 4: „As an ordinary group of workers cannot readily form a union fulfilling  these 
criteria for the purpose of a strike, the Committee maintains that the situation is not in 
conformity with Article 6 para. 4 as regards the right to call a strike.“

11 BAG, Urt. v. 10. 12. 2002, 1 AZR 96/02, NZA 2003, 734, 740; ähnlich BAG, Urt. v. 
24. 4. 2007, 1 AZR 252/06, NZA 2007, 987, 994: „Im Streitfall bedarf es keiner Erörterung 
der Frage, ob diese Beschränkung mit den Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutsch-
land aus völkerrechtlichen Verträgen, etwa aus Teil II Art. 6 Nr. 4 der Europäischen Sozi-
alcharta zu vereinbaren ist.“; vgl. zu Demonstrationsstreiks ohne Bezug zu Tarifverträgen 
BAG, Urt. v. 19. 6. 2007, 1 AZR 396/06, NZA 2007, 1055, 1057.

12 BVerwG, Urt. v. 27. 2. 2014, 2 C 1/13, NZA 2014, 616, 620 f.; a.A. im Ergebnis 
 BVerfG, Urt. v. 12. 6. 2018, 2 BvR 1738/12 u.a., NJW 2018, 2695, 2707 in Rn. 172 ff.

13 So die Idealvorstellung einer Arbeitskampfdogmatik von Picker, ZfA 2010, 586, 631.


